
Plaketten zur Kennzeichnung emissionsarmer Fahrzeuge 
(„Feinstaubplaketten“) 

Seit dem 01.03.2007 können die örtlich zuständigen Behörden Umweltzonen 
einrichten, deren Grenzen durch die beiden folgenden Verkehrszeichen bestimmt 
werden. Das nachfolgend gezeigte Zusatzzeichen nimmt Kraftfahrzeuge von 
Verkehrsbeschränkungen aus, die in den Umweltzonen gelten. 

Um Kraftfahrzeuge gemäß ihrer Emissionsklasse zu kennzeichnen, die von den 
Verkehrsbeschränkungen in den Umweltzonen befreit sein können, werden sie mit 
bestimmten Plaketten versehen. Diese verschiedenfarbigen Plaketten (rot, gelb und 
grün) werden seit dem 01.03.2007  von den Zulassungsbehörden, 
Prüforganisationen (TÜV, DEKRA, GTÜ, etc.) und anerkannten Stellen für die 
Durchführung von Abgasuntersuchungen ausgegeben. Die Zulassungsbehörden in 
Euskirchen und Schleiden erheben je Plakette eine Gebühr in Höhe von 5,95 €. 

Das oben gezeigte Zusatzzeichen zum Verkehrzeichen „Umweltzone“ nimmt anhand 
der Darstellung der verschiedenen Plaketten die Kraftfahrzeuge von den 
Verkehrsbeschränkungen in der Umweltzone aus, die mit einer der dargestellten 
Plaketten versehen sind. Einfach ausgedrückt: Wer „seine“ Plakette auf dem 
Verkehrszeichen wiedererkennt, hat freie Fahrt in der Umweltzone! 

Gekennzeichnet werden können PKW, Nutzfahrzeuge und Busse von Euro 2 bis 
Euro 4 (PKW) und Euro II bis Euro V (LKW, Busse). Dieselfahrzeuge mit 
Abgasstandard Euro 1 oder schlechter und Kraftfahrzeuge mit Ottomotor (Benzin, 
Gas, etc.) ohne geregelten Katalysator bzw. mit geregeltem Katalysator der ersten 
Generation erhalten keine Plakette. 

Kraftfahrzeuge werden unter Berücksichtigung ihrer in den Fahrzeugpapieren 
eingetragenen Schadstoffemissionen den Schadstoffgruppen 1 bis 4 zugeordnet. 
Zusätzlich müssen bei Dieselfahrzeugen die Partikelminderungsstufen 
(Erläuterungen hierzu im Anhang) berücksichtigt werden, die sich aufgrund einer 
Aus- oder Nachrüstung mit einem Partikelfilter ergeben können. Wo in den 
Fahrzeugpapieren die  Emissionsschlüsselnummern zu finden sind, wird im Anhang 
erklärt. Dort zeigt auch eine Tabelle die Zuordnung der  PKW-
Emissionsschlüsselnummern zu den vier Schadstoffgruppen und zu den drei 
verschiedenen Plaketten.  

Durch Nachrüstung eines Fahrzeugs mit einem Abgasreinigungssystem und / oder 
einem Partikelfilter (nur Dieselfahrzeuge) kann gegebenenfalls die Einstufung in eine 
bessere Schadstoffgruppe und damit eine günstigere Plakette erreicht werden.  

Grundsätzlich ausgenommen von den Verkehrsverboten sind u. a. Motorräder, land- 
und forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Kraftfahrzeuge, mit denen Personen 
fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind 
sind und dies durch die im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen 
„aG“, „H“ oder „Bl“ nachweisen können. 



 



Erläuterungen zu den Partikelminderungsstufen: 
 

• PM1 ist für die Nachrüstung von Euro-1- und Euro-2-Diesel-PKW vorgesehen. 
Diese Fahrzeuge halten nach geltendem Recht lediglich einen Grenzwert für 
die Partikelmasse von 0,18g/km bzw. 0,08 g/km ein. Durch Nachrüstung eines 
Partikelfilters muss der für Euro-3-Diesel-Pkw geltende Grenzwert von 0,05 
g/km erreicht werden. 

• PM2 ist für die Nachrüstung  von Euro-3-Desel-Pkw vorgesehen. Hier gilt ein 
Grenzwert von 0,05g/km. Durch Nachrüstung eines Partikelfilters muss der für 
Euro-4-Diesel-Pkw geltende Grenzwert von 0,025 g/km erreicht werden. 

• PM3 ist auf die Nachrüstung von ab Werk nicht vorbereiteten Euro-4-Diesel-
Pkw abgestellt. Sie halten nach geltendem Recht lediglich einen Grenzwert 
von 0,025 g/km ein. Bei Nachrüstung eines Partikelfilters muss der halbierte 
Euro-4-Grenz-wert von 0,0125 g/km erreicht werden. 

• PM4 greift auf den von der Europäischen Kommission für die zukünftige Euro 
5 vorgeschriebenen PM-Grenzwert von 0,005 g/km zurück. Diese Stufe wurde 
für die Nachrüstung von im Verkehr befindlichen Euro-4-Diesel-Pkw 
geschaffen, die bereits ab Werk entsprechend vorgerüstet sind, aber wegen 
fehlender Produktionskapazitäten nicht bereits mit so genannten „geregelten 
Partikelfiltern“ ausgerüstet werden konnten, die eine Minderungsrate von mehr 
als 90 Prozent erreichen. 

• PM5 gilt für Euro-3- und Euro-4-Diesel-Pkw, die ab dem Tage, an dem sie 
erstmals für den Verkehr zugelassen wurden/werden, anstelle eines PM-
Grenz-wertes von 0,050 bzw. 0,025 g/km den von der Europäischen 
Kommission für die zukünftige Euro 5 vorgeschriebenen PM-Grenzwert von 
0,005 g/km einhalten. 

 
Wo steht die Emissionsschlüsselnummer in den Kfz-Papieren? 
 
Bei Fahrzeugpapieren, die vor dem 1. Oktober 2005 ausgestellt wurden: 
(eingekreistes Zahlenfeld, unter „Schlüsselnummer zu 1“) 
 

 
 
Entscheidend sind die beiden letzen Ziffern der umrundeten Zahl. In diesem Fall 
lautet die Emissions-Schlüsselnummer „26“. Das es sich um ein Benzinfahrzeug 
(PKW) handelt, würde dieses Auto nach der Tabelle  in die Schadstoffgruppe 4 
eingeordnet werden und eine grüne Plakette erhalten.  



 
Bei Fahrzeugpapieren, die nach dem 1. Oktober 2005 ausgestellt wurden: 
(hier steht die Schlüsselnummer in Zeile 14, unter 14.1) 
 

 
 
 
Entscheidend sind die beiden letzen Ziffern der umrundeten Zahl. In diesem Fall 
lautet die Emissions-Schlüsselnummer „14“. Das es sich um ein Benzinfahrzeug 
(PKW) handelt, würde dieses Auto nach der Tabelle  in die Schadstoffgruppe 4 
eingeordnet werden und eine grüne Plakette erhalten. 
 
 


